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Pro memoria

Die Gründe warum ich glaube

auf den vollen Gehalt meines

Vorgängers Ansprach machen zu

können, und ungeführ folgende.

die Gehaltserhöhnung wurde me

nem Vorganger, nach dem Wortlante

der a. h. Entschließung nicht als

eine Personalzulege, sondern als
eine Gehaltszulage, als eine Gehalts

Vermehrung ertheilt. Die Grunde des

Antrages der hohen Hofkammer auf
diese Verbeßerung waren nicht von

den außerordentlichen Eigenschaften

meines Vorgingers sondern von

der Wüchtigkeit des Geschäftes horge¬
nomen, und weder ich, noch jemand

bei der hohen Hofkammer zweifelte

daß mir bei gleichen Umständen

die gleiche Begünstigung zu Theil
werden würde.

Eben weit dieser Posten ein ausge¬

zeichunter geworden war, habe ich
ihn angesucht, und ich müßte wahr

sinng und verächtlich zugleich gewesen
seyn, wenn ich alle meine Aussichten

auf höheren Stellen im stonzechtfache
für einen Platz aufgegeben hatte.

der allenfalls eine Belohnung für

einen fleißigen Registranten abge¬
ben kann.



Mein Vorgänger, erhielt die Archivs,

direktorsstelle als Hofkonzipest
mit 1000 F Gehält Ich genoß als

Munsterias konzipist durch eine

Reise von Jahren eine Zulage von

400 f, zusammen also 1400 f. Er erhält
durch jene Gehaltsvermehrung eine
Verbeßerung von 1000 *, die meine

wurde, wenn man mich ihm gleichstellt
mir Boo f betragen

Mein Vorgänger erhielt jenen

erhohlen Gehalt nicht nach langjahri
ger Dienstleistung, sondern schon

ein halb Jahr mich seinem Eintritt

in das Archiv. Ich bekleide schon länger

als ein Jahr jene Stelle

Wenn man gefunden hat, daß ein

Gehalt von 2000 f für den Archicks.
direktor der Hofkammer zu hoch

sey, so muß natürlich eine Reduk
zion eintreten man spreche sie für

die Zukunft aus, und jeder fähige

Hofkonzipist wird, dadurch gewart

worden sich künftig um diese Stelle

zu bewarben, man laße mich aber

nicht den verzeichlichen Irrthum

büßen, geglaubt zu haben, daß

man eine Stelle, die über die Fähig¬

keinen eines gewöhnlichen Registraturs

branten hinaus geht, auch mit Eine

lumenten habe versehen wollen.

die die Hofnungen eines Registraturs

beanten übersteichen

Wien am 14 April 833

Wenn man schließlich von meinen
Perdiensten als Literator keine

Notiz nehmen will, so steht eine

solche Nichtachtung allenfalls einen
einzelnen Behörde an die nur
würdigt was in ihren Bereich gehört

für Seine Majestät den Kaiser

und dessen unmittelbare Organe
aber ist jedes Verdienst da und
wor für die Bildung und die

schrift stellerische Ehre seines Vater

landes wirkte, hat eben so viele
Anspreche auf Huld und Gunst als

war in irgen einem andern fache
that was seine Pflicht ist s

Grillparzer
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